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Mit Schreiben vom 14.07.2009 haben sie mir Unterlagen iiber die sicherheits-
technische Nachweisfithrung zur Beherrschung von Kiihlmittelverluststorfallen
unter Beriicksichtigung der Freisetzung von Isoliermaterial und anderen Stoffen
fiir die Anlagen Unterweser, Grohnde und Emsland vorgelegt. Im Rahmen des
bundesaufsichtlichen Gespriaches am 15.07.2009 haben Sie erklirt, dass die nie-
dersichsischen Druckwasserreaktoren einen Kiihlmittelverluststorfall unter Be-
riicksichtigung der Freisetzung von Isoliermaterial und anderen Stoffen beherr-
schen. Der entsprechende Nachweis sei gefiihrt und mit den vorgelegten Unter-
lagen belegt.

Im Rahmen meiner Priifungen kann ich auf Basis der von Ihnen vorgelegten
Unterlagen nicht bestitigen, dass der Nachweis fiir die Riickspiilmoglichkeiten
an den Sumpfsieben in den Anlagen Grohnde und Emsland nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik erbracht ist. Das Riickspiilen der Sumpfsiebe ist zur
Beherrschung von Kiihlmittelverluststorfillen unter Beriicksichtigung der Frei-
setzung von Isoliermaterial und anderen Stoffen in den Anlagen Grohnde und
Emsland erforderlich. Die Anforderungen an den diesbeziiglich zu fithrenden
Nachweis hat die Reaktor-Sicherheitskommission in ihrer Stellungnahme
,,KiihImittelverluststorfille mit Freisetzung von Isoliermaterial und anderen
Stoffen in Druckwasserreaktoren - Ablosung der Ablagerungen auf den Sumpf-
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sieben“ vom 13.03.2008 dargelegt. Die Umsetzung dieser Anforderungen ldsst
sich auf der Basis der mir von Thnen tibermittelten Unterlagen nicht bestitigen.
Es bestehen Nachweisliicken, auf die in der Anlage zu diesem Schreiben hinge-
wiesen wird. Beziiglich der Anlage Emsland verweise ich auf mein Schreiben
RS 13 -14200/20.13 vom 15.09.2009.

Dariiber hinaus ergibt sich fiir die Anlage Grohnde unter Zugrundelegung der
vorgelegten Unterlagen, dass die Nachweisfiihrung nicht nur liickenhaft ist, son-
dern dass bei der Nachweisfiihrung die Anforderungen der Storfallbeherrschung
unter Beriicksichtigung der RSK-Beschliisse insbesondere beziiglich der folgen-
den Punkte nicht eingehalten wurden:

¢ Die Riickspiilung ist anstatt im BHB im NHB geregelt

¢ Die Prozedur Riickspiilung mit Deionat aus den Flutbehéltern ist nicht
fiir Storfallbeherrschung geeignet,

e Keine Differenzdruckmessung

Bereits aufgrund dieser Defizite bestehen Zweifel an der Gewihrleistung der
Beherrschung des Kiihlmittelverluststorfalls mit Freisetzung von Isoliermaterial
und anderen Stoffen entsprechend den Anforderungen der Storfallbeherrschung
(Sicherheitsebene 3) bis zur Beendigung des Storfalls.

Ich bitte Sie deshalb, mir bis zum
09.10.2009

zu berichten,
1. mithilfe welcher Mallnahmen die Storfallbeherrschung entsprechend den

aufgefiihrten Anforderungen gewihrleistet wird,
2. bis zu welchem Termin diese Maflnahmen verwirklicht sein werden,
3. aus welchen Griinden Sie derzeit den Betrieb der Anlage Grohnde dulden.
Ich bitte im Hinblick auf die Bedeutung meiner bundesaufsichtlichen Entschei-
dungsfindung fiir den Anlagenbetrieb um nachvollziehbare und durch Unterla-
gen im Einzelnen belegte Berichterstattung. Bundesaufsichtliche Weisungen

behalte ich mir vor.

Im Auftrag

Niehaus
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Anlage

Hinsichtlich der mir bereits vorgelegten Unterlagen weise ich bereits jetzt insbe-
sondere auf folgende Liicken hin:

Anforderungen an die Sauberkeit im Sicherheitsbehilter:

1. Mit welchen Mengen Staub und weiteren Verunreinigungen (latent debris)
wird fiir den Nachweis gerechnet? Wodurch wird die Einhaltung dieser zu
Grunde gelegten Mengen nachgewiesen?

Anforderungen an die Uberwachung des Differenzdrucks an den Sumpf-
sieben:

2. Es fehlen Angaben zu den vorhandenen bzw. beantragten Messeinrichtungen
zur Uberwachung des Differenzdrucks iiber die Sumpfsiebe, umfassend insbe-
sondere

a) Angaben zur Anzahl der Messaufnehmer pro Ansaugkammer,
b) Angaben zur Position der Messaufnehmer,

¢) Nachweise zur elektro- und leittechnischen Qualifizierung,

d) Nachweise zur Storfallfestigkeit der Messeinrichtungen,

e) Angaben zur Anzeige der Werte des Druckverlustes iiber die Sumpfsie-
be auf der Warte,

f)  Angaben zur Aufzeichnung der Werte des Druckverlustes zur Trender-
kennung,

g) Angaben zu Kriterien fiir den Druckverlust iiber die Sumpfsiebe, bei de-
nen Meldungen ausgeldst werden und zu den diesbeziiglichen Meldun-
gen.

Anforderungen an MaBBnahmen zur Beseitisung von Ablagerungen auf den
Sumpfsieben:
3. Es fehlen Nachweise zur Wirksamkeit der vorgesehenen Mafinahmen zur Be-

seitigung von Ablagerungen auf den Sumpfsieben, umfassend insbesondere An-
gaben

a) zur Wirksamkeit bei Anwendung des Einzelfehlerkonzepts,
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b) zu ggf. daraus resultierenden Riickwirkungen auf Instandhaltungsvorga-
ben,

¢) zu verfiigbaren treibenden Druckdifferenzen und Durchsitzen fiir die
RiickspiilmaBnahmen,

d) zu den zeitlichen Abldufen (verfiigbare sowie erforderliche Zeiten, um-
fassend die Vorbereitung und Durchfithrung der Riickspiilma3nahmen
sowie die Wiederinbetriebnahme der Nachkiihlung)

e) zur experimentellen Absicherung der Wirksamkeit der Mainahme unter
den zu unterstellenden Randbedingungen.

4. Es fehlen Nachweise zur Wiederholbarkeit der vorgesehenen Riickspiilmal-
nahmen, umfassend insbesondere Angaben zu den Zeitabstinden, innerhalb de-
rer dies moglich ist.

S. Im BHB fehlen Beschreibungen der Prozeduren zu den vorgesehenen Maf3-
nahmen. Damit fehlen insbesondere folgende Angaben:

a) zu den Kriterien fiir die Vorbereitung, Durchfithrung und Wirksam-
keitskontrolle,

b) zur Optimierung hinsichtlich der Minimierung des Eintrages in den Re-
aktorkern.

6. Es fehlen Angaben zu den wiederkehrenden Priifungen, die an den fiir die
MaBnahmen erforderlichen Einrichtungen durchgefiihrt werden.

7. Es fehlt der Nachweis zur Festigkeit der Sumpfsiebe sowie der Unterstiit-
zungs- und Betonstrukturen beim Lastfall Riickspiilen.

Anforderungen zur Begrenzung des Fiillstandsabfalls im Primirkreis:

8. Es fehlen Angaben zur ungiinstigst erforderlichen Unterbrechung des Sumpf-
betriebs zur Durchfithrung des Riickspiilens bei entsprechend ungiinstiger Kom-
bination der verfiigbaren Nachkiihlstrange oder Riickspiilmoglichkeiten. Es feh-
len insbesondere Angaben

a) zu den zeitlichen Abldufen und verfahrenstechnischen Bedingungen so-
wie
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b) dazu, ob bis zur Wiederaufnahme des Sumpfbetriebs die Voralarmkrite-
rien hinsichtlich des Fiillstandes im RDB erreicht werden und / oder die
Kernaustrittstemperatur iiber die Sattigungstemperatur ansteigt.

Anforderungen zur Vermeidung einer Kavitation der Nachkiihlpumpen:

9. Es fehlen Angaben zur Aufzeichnung der Werte fiir Druck und Temperatur im
Sumpf bzw. in der Ansaugleitung zur Erkennung eines hinreichenden Abstandes
zur Kavitation der Nachkiihlpumpen.




	Sicherheitstechnische Nachweisführung zur Beherrschung von Kühlmittelverluststörfällenunter Berücksichtigung der Freisetzung von Isoliermaterial und anderen Stoffen

